
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11 St.-BSG § 11
 St.-BSG - Steiermärkisches Bedienstetenschutzgesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.10.2018

(1) Der Dienstgeber ist verp ichtet, die Bediensteten ausreichend, wiederholt und erforderlichenfalls anhand von

Unterlagen über die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie über die Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu

informieren. Diese Information muss während der Dienstzeit erfolgen. Die Information der einzelnen Bediensteten

kann entfallen, wenn Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, diese entsprechend informiert wurden und eine

Information dieser Personen zur wirksamen Gefahrenverhütung ausreicht.

(2) Der Dienstgeber hat die Bediensteten in allen Fragen betre end die Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz

anzuhören.
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